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Eberhard Thfel

Reformetat
1973?

Da der Bundesetat 1972 erst 
im Dezember verabschiedet 

wurde, wäre es wohl vermessen, 
die Vorlage des Etats 1973 und 
der Finanzplanung bis 1976 vor 
Februar oder März erwarten zu 
wollen. Die letzten offiziellen 
Äußerungen ließen ein Ausgabe
volumen von 120 Mrd. DM er- 
Icennen, was gegenüber 1972 
einer Steigerung um 10,5 “/o 
gleichkäme. Da sich die Bun
desregierung damit an der im 
September projizierten Wachs
tumsrate des Bruttosozialpro
duktes orientierte, könnte auf

grund der inzwischen vorliegen
den höheren Schätzungen von 
11% und 12% auch eine stär
kere Zunahme des Etats erwar
tet werden.

Es wäre aber ein Zufall, wenn 
dieses Vorgehen konjunkturge
recht wäre. Beurteilungen set
zen aber genaue Angaben über 
die Ausgaben und besonders 
über die Struktur der Einnah
men voraus und müßten über
dies den Zusammenhang mit 
den übrigen Haushalten beach
ten. Die trotz der nunmehr si
cherlich höheren Steuerprojek
tionen in Aussicht genommenen 
Steueranhebungen sollten dabei 
in Höhe und Ausgestaltung klar 
erkennen lassen, ob sie aus 
konjunkturellen Gründen oder 
lediglich zur Ausgabendeckung 
erfolgen und welche Möglich
keiten zur längerfristigen Ver
änderung in der Verwendung 
des Sozialproduktes damit ge
nutzt werden können.

Die Steuererhöhungen wer
den sich auch unter diesen 
Aspekten vornehmlich auf die 
Einkommen- und Körperschaft
steuern erstrecken müssen. 
Wenn einmal von den speziell 
zu kennzeichnenden Konjunk
turzuschlägen abgesehen wird, 
dann sollte in der verbleibenden 
Zeit nicht versäumt werden, 
diese Steueränderungen wenig
stens in ihrer Richtung in das 
geplante Konzept der Steuer
reform einzupassen. Pauschale 
Zuschläge werden dieser For
derung nicht gerecht. Außerdem 
sollte sich die Erkenntnis durch
setzen, daß in Zukunft der Er
folg der Ausgaben bedingenden 
Reformen immer mehr von 
einem gesellschaftspolitisch ak
zeptablen Einnahmesystem ab- 
hängen wird.

Dem erklärten Ziel, durch Re
formen verstärkt öffentliche Lei
stungen anzubieten, scheint das 
vorliegende Konzept indes kaum 
zu dienen. So soll der Anteil der 
investiven Ausgaben 1973 17,5“/o 
des Bundesetats betragen. Die 
Steigerung gegenüber 1972 
würde damit absolut lediglich
2,2 Mrd. DM ausmachen. An
gesichts der überproportionalen

Preissteigerungen bei den vom 
Staat nachgefragten Gütern 
dürfte 1973 somit für den Bund 
kaum zu einem Jahr des Durch
bruchs bei der Umstrukturierung 
der Nachfrage zugunsten der auf 
Investitionen basierenden Lei
stungsabgabe werden.

Auf dem Personalsektor soll 
keine Stellenvermehrung vorge
sehen sein. Die jüngsten Äuße
rungen lassen sogar auf eine 
Beschäftigungsreduktion schlie
ßen. Angesichts der Enge des 
Arbeitsmarktes und des hohen 
Anteils der Personalausgaben 
an allen Etats scheint ein sol
ches Vorhaben auf den ersten 
Blick sinnvoll zu sein. Die rela
tiv geringe Produktivitätszu
nahme im Dienstleistungsbe
reich und die erwähnte Investi
tionspolitik lassen aber auch 
hier Zweifel an quantitativen und 
qualitativen Impulsen aufkom- 
men.

Diese Ansätze in der Perso
nalpolitik wären jedoch zu be
grüßen, wenn sie den Staat ver- 
anlaßten, Personalexpansionen 
überhaupt erst nach eingehen
der Prüfung der damit zu errei
chenden Leistungsvermehrung 
vorzunehmen, wenn das nicht 
auch schon mit Hilfe einer Um
strukturierung der Beschäftigten 
erreicht werden könnte. Der Be
urteilung des Erfolges solcher 
Bemühungen steht aber immer 
noch der Mangel an Beurtei
lungskriterien entgegen, die das 
erstrebte Ziel mit dem dazu be
nötigten finanziellen und realen 
Einsatz konfrontieren.

Dabei hätten rationale Pla
nungen der Leistungsabgabe 
immer mehr den Zeitfaktor zu 
berücksichtigen. Für die ersten 
Monate 1973 bis zur Bewilligung 
des Etats sind lediglich die An
sätze des Jahres 1972 gültig, 
somit werden auch jetzt wie im 
Vorjahre Verzögerungen in den 
Aktivitäten hingenommen wer
den müssen. Das Jahr 1973 
dürfte daher de facto eher eine 
Stagnation der finanzwirtschaft
lichen Grundlagen von Refor
men bringen und die Chance für 
eine rationale Nutzung der Res
sourcen nicht voll ausschöpfen.
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